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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Den beiden Räten gelang es in der Sommersession 2022, die Totalrevision des
Bundesgesetzes über Beiträge für die kantonale französischsprachige Schule in Bern
unter Dach und Fach zu bringen.
Im Ständerat, der die Vorlage als Zweitrat behandelte, erläuterte Benedikt Würth (mitte,
SG) die Vorlage und gab bekannt, dass das Ziel der Revision darin bestehe, das
Bundesgesetz über Beiträge für die kantonale französischsprachige Schule in Bern in
«Übereinstimmung mit den heutigen bundes- und insbesondere
subventionsrechtlichen Vorschriften» zu bringen. Im Namen der WBK-SR, die die
Revision mit 10 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung unterstütze, bat er um Zustimmung zum
Geschäft.
Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU) unterstützte die Revision aus kulturpolitischen
Gründen ebenfalls, gab aber zu bedenken, dass man sich die grundsätzliche Frage
stellen sollte, weshalb der Bund denn diese Schule und somit den Kanton Bern
subventioniere. Hans Stöckli (sp, BE) entgegnete, dass diese Subvention durch den
Bund durchaus ihre Berechtigung habe, da der Kanton Bern ja nicht verpflichtet sei,
eine solche Schule zu führen. Zudem werde mit dieser Schule auch Artikel 70 der
Bundesverfassung umgesetzt, welcher vorsehe, «die Zweisprachigkeit vom Bund her zu
leben». Bildungsminister Parmelin erklärte schliesslich, dass sich der Bund mit dieser
Teilfinanzierung als mehrsprachiger Arbeitgeber positionieren und allen voran für
frankophone Mitarbeitende und ihre Familien attraktiv sein wolle. In der Folge wurde
der Entwurf einstimmig angenommen. Drei Personen aus dem bürgerlichen Lager
enthielten sich jedoch der Stimme.
In den Schlussabstimmungen wurde das Gesetz in der grossen Kammer mit 155 zu 37
Stimmen bei 5 Enthaltungen klar angenommen. Die ablehnenden Stimmen stammten
aus den Reihen der SVP-Fraktion; die Enthaltungen von der SVP- und der GLP-Fraktion.
Die kleine Kammer hiess den Entwurf wiederum einstimmig gut – bei zwei Enthaltungen
aus den Reihen der Mitte-Fraktion. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Berufsbildung

Im Zentrum eines von Daniel Jositsch (sp, ZH) im Juni 2020 eingereichten Postulats
stand die Förderung des Berufspraktikums für arbeitslose Lehrabgängerinnen und
Lehrabgänger zur Bewältigung der Corona-Krise. Das Berufspraktikum sei als
arbeitsmarktliche Massnahme der ALV ein geeignetes Instrument, um «Berufserfahrung
zu sammeln, berufliche Kenntnisse zu vertiefen und das persönliche Netzwerk zu
vergrössern», so Jositsch. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung des Postulats; eine
zusätzliche Unterstützung der Berufspraktika sei nicht nötig, diese würden bereits
heute gefördert. Des Weiteren bestehe derzeit aufgrund der Corona-Krise die
Möglichkeit, dass Lernende nach Lehrabschluss in ihrem Lehrbetrieb weiterbeschäftigt
werden können, auch wenn sich der Betrieb in Kurzarbeit befinde.
Der Ständerat entschied sich in der Herbstsession 2020 äusserst knapp, bei 21 zu 21
Stimmen mit Stichentscheid von Präsident Stöckli (sp, BE), das Postulat anzunehmen. 2

POSTULAT
DATUM: 24.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Eine Bestimmung im Covid-19-Gesetz sah vor, dass Berufsbildnerinnen und
Berufsbildner ihre Lernenden auch während dem Bezug von
Kurzarbeitsentschädigungen ausbilden können. Da diese Bestimmung im Covid-19-
Gesetz Ende 2023 auslaufen wird, beabsichtigte der Bundesrat, sie in das AVIG zu
überführen, um sie dauerhaft beizubehalten. Die vorberatende SGK-SR hatte sich im
Mai einstimmig hinter die bundesrätliche Vorlage gestellt und bekannt gegeben, die
Anpassungen des AVIG für «sinnvoll und zweckmässig» zu halten. Auch im Ständerat
erfuhr die Vorlage in der Sommersession 2023 grossen Zuspruch. Stillschweigend trat
dieser auf das Geschäft ein und nahm den Entwurf in der Gesamtabstimmung
einstimmig (mit 37 Stimmen) an. Wie Bundesrat Guy Parmelin im Rat erläuterte,
touchiere die Anpassung nur wenige Gesetzesartikel und es seien jährlich mit maximal
CHF 1.4 Mio. zusätzlichen Ausgaben zu rechnen. Um eine Gesetzeslücke zu verhindern,
soll das Gesetz auch bei einer späteren Behandlung im Nationalrat auf den 1. Januar

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2023
MARCO ACKERMANN
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2024 rückwirkend in Kraft treten. Da die Rückwirkung mit relevanten Gründen
gerechtfertigt werden könne, keine Rechte Dritter touchiert oder wohlerworbene
Rechte verletzt würden, sei eine rückwirkende Bestimmung als «klare
Ausnahmesituation» angezeigt, schloss Kommissionssprecher Hans Stöckli (sp, BE). 3

1) AB NR, 2022, S. 1335; AB SR, 2022, S. 411 ff.; AB SR, 2022, S. 632
2) AB SR, 2020, S. 1046 f.
3) AB SR, 2023, S. 614 f.; Medienmitteilung SGK-SR vom 23.5.23
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